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früher, 1901 (Bd. XXXVII, S. 214 und 215) veröffentlichten Entwürfe des

damaligen Stadtbaumeisters, Herrn Architekten A. Hasler anregt und zeigt,
welche Wandlung zur Vereinfachung und Natürlichkeit unser Geschmack
in den letzten Jahren durchgemacht hat. Die vorliegende ansprechende
Arbeit beweist, dass eine ästhetisch befriedigende Lösung städtischer
Baufragen oft in recht einfachem Gewände mit geringem Kostenaufwand möglich

ist; wir sind daher überzeugt, dass Gemeinderat und Einwohnergemeinde
von Aarau bestrebt sein werden, den Obertorturm, der Aarau entstehen
und gross werden sah, zur Zierde ihrer alten Stadt zu erhalten.

Zürcher Villen. VI.
Villa E. Rudolph in Zürich II.

Erbaut von den Architekten Curjel & Moser in Zürich,
(Mit Tafel VII.)

I.
Die der heutigen Nummer beigelegte Tafel gibt eine

Ansicht der von den Architekten Curjel & Moser in Karlsruhe

erbauten Villa E. Rudolph in Zürich II, deren
ausführliche bildliche und textliche Darstellung wir in
Fortsetzung unseres Artikels über Zürcher Villen*) in den

¦folgenden Nummern bringen werden.

Miscellanea.
Der VI. Tag für Denkmalpflege In Bamberg (Bd. XLVI, S. 48)

fand am 22. und 23. September statt. In seinem Vortrag über «Denkmalpflege

und moderne Kunst» stellte Konservator Dr. Hager aus München
die These auf, dass bei Wiederherstellungsarbeiten an Baudenkmälern die
moderne Kunst mehr als bisher zu ihrem Recht kommen müsse und dass

nicht die Stilreinheit allein das Kriterium einer guten Wiederherstellung
sei. Seine erfreulichen Ausführungen fanden im allgemeinen Zustimmung,
doch wurde von verschiedenen Rednern betont, dass es zur Zeit noch an
Künstlern mangle, denen man Wiederherstellungen im individuell
künstlerischen Sinne anvertrauen dürfe. Im Zweifelsfalle sei es doch besser,
sich an die überlieferten Formen historischer Stile zu halten. Stadtbaurat
Schaumann aus Frankfurt a. M. führt aus, dass dies, wie z. B. bei der
Einrichtung elektrischer Beleuchtung in alten Kirchen, nicht immer möglich
sei. Ueber die «Erhaltung alter Strassennamen» sprach Museumsdirektor
Dr. Meier aus Braunschweig und schilderte an einer grossen Zahl von
Beispielen wie an dem Verschwinden so mancher eigenartiger wenn auch

derber, aber um so charakteristischer Strassennamen teils der Bureaukratismus,
teils die Grossmannssucht der Bewohner die Schuld trage. Nachmittags
sprach Professor Borrmann aus Berlin über die künstlerische Bedeutung
des alten Opernhauses in Berlin, für dessen Erhaltung eine Resolution

angenommen wurde. Ueber die Frage der Erhaltung des Heidelberger
Schlosses entspann sich am zweiten Verhandlungstag eine fast siebenstündige
Debatte. Eine Resolution wurde nicht gefasst, doch kann mit einiger
Sicherheit als Schlussergebnis angegeben werden, dass ein Schutz der Ruine
des Ott-Heinrichsbaues für notwendig gehalten wird, dass dieser Schutz

am besten durch den Aufbau eines Daches und die Wiederaufrichtung der
Innenmauern herzustellen ist, dass aber alle weitern «Wiederherstellungen»
mindestens solange unterbleiben müssen, als die Frage über das «Wie»
nicht geklärt ist.

Der Brand und Wiederaufbau von Tamins. In der Nacht vom
19. auf den 20. September ist während eines heftigen Föhnsturmes das

Bündnerdorf Tamins bei Reichenau in seinem ganzen nördlichen Teil
niedergebrannt; 35 Häuser wurden zerstört. Die Gemeinde Tamins hat am

vergangenen Sonntag beschlossen, den abgebrannten Dorfteil nach rationellem,
mit der Regierung zu vereinbarendem Plane wieder aufzubauen. Vor allem
sollte nun dahin gewirkt werden, dass bei einer Umänderung des

Bebauungsplanes, die durch die beabsichtigte Schaffung von freien Plätzen

und Strassenerweiterungen zur Vermeidung einer ähnlichen Katastrophe nötig
werden wird, örtliche Eigentümlichkeiten und Gewohnheiten Berücksichtigung

finden. Wenn dann auch noch bei der Erstellung der Wohnbauten
auf Wiederverwendung heimischer Baumotive geachtet würde, könnte ein

für spätere Bauausführungen vorbildliches, neues und doch allen ästhetischen

Ansprüchen genügendes Tamins erstehen. Die Sektion Bern der
schweizer. Vereinigung für Heimatschutz hat in ihrer Sitzung am Montag
d. 26. bereits eine bezügliche Anregung beschlossen; wir geben uns der

Hoffnung hin, dass die bündnerische Regierung und vielleicht auch der

Bündner Ingenieur- und Architekten-Verein die Angelegenheit an die Hand

i) Vergl. Bd. XLV, S. 261, 276, 305 ; Bd. XLVI, S. 1, 27.

nehmen, durch Ausarbeitung geeigneter Entwürfe etwa auf dem Wege
eines engern Wettbewerbs für gute Baupläne sorge und die sachgemässe
Durchführung überwachen. Auf diese Weise könnte der beklagenswerte
Unglücksfall doch wieder viel Gutes und manchen Segen stiften.

Die Hedschasbahn. Ueber die aus frommen Stiftungen der
muselmännischen Welt erbaute Bahn von Damaskus nach Mekka erscheinen jährlich

am Tage der Thronbesteigung des Sultans eingehende Berichte. Aus
dem diesjährigen Bericht entnehmen wir, dass bis jetzt rund 38406097 Fr.
ausgegeben worden sind und noch ein verfügbares Kapital von rund
8250000 Fr. vorhanden ist. Die Mekkabahn zerfällt in die Hauptlinie
von Damaskus über Medina nach Mekka und in die soeben fertiggestellte

Strecke vom syrischen Hafen Haifa, die bei der Station Deraa an
die Mekkabahn anschliesst.

Die Arbeiten wurden im März 1902 begonnen; bis zum 1.

September d. J. sollen auf deT Hauptstrecke 550 £#» und die ganze Zweiglinie
Haifa-Deraa mit 160 km fertiggestellt worden sein. Letztgenannte Strecke
bildet den schwierigsten und kostspieligsten Teil der ganzen Anlage, mit
der Ueberschreitung des Jordantales, das sich an der durchquerten Stelle
bis auf 260 m unter den Meeresspiegel senkt, und der Ersteigung des

östlichen vom Jordan sich erhebenden Hochlandes, hinter dem Deraa
liegt. Die Gesamtzahl der Stationen auf den bis jetzt dem Betrieb
übergegebenen Strecken beträgt 36.

Die Generalversammlung des Verbandes Schweiz. Elektrizitätswerke

und des Schweiz, elektrotechnischen Vereins (Bd. xlvi, s. 155),
die von ungefähr 45 bgzw.'i40 Teilnehmern besucht wurde, fand am Samstag
und Sonntag den 23. und 24. d. M. programmgemäss in Freiburg statt.
Wir werden in einer unserer nächsten Nummern einen ausführlichen Bericht
über die Verhandlungen und den Verlauf der Versammlung veröffentlichen.
Den Anstrengungen, die zu gunsten der Monopolisierung unserer Wasserkräfte

gemacht werden, stehen beide Verbände, wie die Verhandlungen
ergaben, nicht sympathisch gegenüber. In der Generalversammlung des

elektrotechnischen Vereins wurde nach dem Referat und nach eingehender
Motivierung durch den Präsidenten der vom Elektrotechnischen Verein
eingesetzten Kommission für das Eidg. Wasserrechtsgesetz Herrn Direktor Dr.
Frey eine Resolution angenommen, nach der die Generalversammlung es

für ihre Pflicht hält, gegen jede Erschwerung der Ausnutzung der Wasserkräfte

Stellung zu nehmen. Eine Monopolisierung der Ausnützung aller
Wasserkräfte in der Hand des Staates würde einem wesentlichen Hindernis
in der Ausbeutung der noch zahlreich vorhandenen Wasserkräfte und damit
einer Schädigung der elektrotechnischen Industrie gleichkommen.

Der Wasserverbrauch in deutschen Städten ist nach Mitteilungen
des Gesundheitsingenieurs ein ganz verschiedener. Durchschnittlich wird
in den fünfzig deutschen Städten, die in die Statistik einbezogen sind,
täglich 111,6 / pro Kopf verbraucht. Das meiste Wasser verbrauchen die

Einwohner von Freiburg im Breisgau, nämlich 332 / pro Kopf und Tag.
Ueber 200 / verwenden täglich die Bürger von Würzburg, Dortmund,
Bochum, Lübeck und München; 100 bis 200/ täglich die Einwohner von

Barmen, Frankfurt a. M., Hamburg, Metz, Essen, Dessau, Altona, Karlsruhe,

Köln und Bremen: 90 bis 100 / Stuttgart, Dresden, Düsseldorf, Wiesbaden,

Magdeburg; 80 bis 90 / Kassel, Strassburg, Breslau und Aachen; 70 bis

80 / Berlin, Nürnberg, Halle, Mannheim, Danzig und Königsberg ; 60 bis

70 / Stettin, Leipzig und Kiel. Mit noch geringern Ziffern folgen Chemnitz

(42,9 T) und Plauen (31,5 !)•

Schwelzerische Bundesbahnen. Der Verwaltungsrat der S. B. B.

hat in seinen Sitzungen vom 22723. September in Bern unter anderem

der von der Generaldirektion getroffenen Wahl des bisherigen Stellvertreters

des Obermaschineningenieurs Alfred Keller aus Zürich zum

Obermaschineningenieur der S. B. B. die Ratifikation erteilt.1). Ferner hat er

das Projekt zur Erweiterung der Station Sitten im Kostenbetrage von

1300000 Fr. genehmigt und für die erste Bauperiode, d. h. für diejenigen

Erweiterungen, die durch die Eröffnung der Simplonbahn dringend geworden

sind, einen Kredit von 800 000 Fr. ausgesetzt. Zu Vollendungsarbeiten

bei der Erweiterung der Station Vevey bewilligte der Verwaltungsrat einen

Nachtragskredit von 686000 Fr. und für die Voranschlagsüberschreitungen

beim Bau des Güterbahnhofs Basel einen solchen von 1 108 131 Fr.

Tauembahn. Hinsichtlich der noch in Ausführung befindlichen

Abteilungen der Tauernbahn, deren nördlicher, kürzerer Teil2) bis Bad

Gastein am 20. d. Mts. eröffnet wurde, erfahren wir, dass für den rund

8,5 km langen Tauerntunnel zurzeit der Richtstollen auf der Nordseite

3500 m und auf der Südseite ungefähr iooo m vorgetrieben ist. Die

Ausführungsprojekte für den Rest des nördlichen Teils von Bad Gastein nach

Böckstein, sowie für die südliche Rampe sind bereit und die Arbeiten auf

i) Bd. XLVI<*S. 129.
2) Bd. XLVI, S. 166.
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Villa E. Rudolph in Zürich II.

Erbaut von den Architekten Curjel Sf Moser in Karlsruhe.

Ansicht der östlichen Gartenfassade.

Photographische Aufnahme von Ph. 6r* M. Linck in Zürich* Setzung voil' Meisen&dck, Klffärth & Cie. in Sfuffcfrenv
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